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050 - VA-Ö 253/2018 

Zu Tagesordnungspunkt 7 
 

Antrag der Fraktion Die Linke vom 16.11.2017 
Betriebliche Auswirkungen beim Umbau der S-Bahn Rampe am Hauptbahnhof 
 
 

I. Stellungnahme der Geschäftsstelle 
Die DB Projekte Stuttgart Ulm GmbH hat zuletzt am 20.09.2017 über den im Rahmen des Projekts Stutt-
gart 21 geplanten Bauablauf in diesem Bereich berichtet. Zu den im Antrag gestellten Fragen hat die DB 
PSU wie folgt Stellung genommen: 
 

1. Welche direkten Auswirkungen im S-Bahn-Betrieb sind durch den Umbau der Rampe am Hauptbahn-
hof zu erwarten? 
Sperrungen im Bereich der Rampe sind an den Wochenenden im April 2018 vorgesehen. Eine verlänger-
te Wochenendsperrung ist um den 24./25. November geplant. Im Februar und März 2019 kommt es zu 
eingleisigen Sperrungen in Nächten und an Wochenenden (Sa/So) in Stuttgart Hbf (tief). Weitere Arbei-
ten erfolgen in verkehrsarmen Zeiten (Mo-Fr nachts). Zu den Einschränkungen durch den Rückbau des 
Pilzgleises siehe Antwort zu Frage 2. 
 

2. Wie und wann finden die aufwändigen Abbrucharbeiten der Seitenwand und des Pilzgleises statt? 
Der Bauzustand 83 (Rückbau Kastenrampe, Rückbau Pilzgleis) erfolgt zwischen 4. Januar 2019 und 6. 
Februar 2019. Dabei sind an 5 Wochenenden Vollsperrungen der S-Bahn-Rampe geplant, weitere Arbei-
ten erfolgen in verkehrsarmen Zeiten (Mo-Fr nachts, vsl. ohne betriebliche Einschränkungen). Züge aus 
Richtung Schwabstraße wenden dabei in Stuttgart Hbf (tief), der S-Bahn-Verkehr von Norden fährt die 
Bahnhofshalle an. 
 

3. Welche Einschränkungen im Regionalbahn-Betrieb (siehe RB 39911), die zu Mehrbelastungen für die 
S-Bahnen führen, sind noch geplant? 
Für die Vorbereitung des Durchbruchs der Tunnelwand zur späteren Einführung der Strecke von der 
Mittnachtstraße ist seit 06.11.2017 bis 29.10.2018 Gleis 1 in Stuttgart Hbf gesperrt. Durch verschiedene 
fahrplantechnische Maßnahmen, wie Verlegung von Zügen innerhalb Stuttgart Hbf, ist es möglich, alle 
geplanten Züge in den Bahnhof einzuführen. Damit entstehen keine Mehrbelastungen für die S-Bahn. Ab 
30.10.2018 ist das Gleis 1 in Stuttgart Hbf wieder voll umfänglich nutzbar. 
 

4. Welche Einschränkungen im Störfallkonzept der Stammstrecke gelten während des Umbaus der S-
Bahn-Rampe durch begrenzte Ausweichmöglichkeiten zu den oberen Bahnsteiggleisen? 
Die Gleise der Bahnsteighalle (2 bis 15) sind weiterhin uneingeschränkt anfahrbar und stehen bei Störfäl-
len zur Verfügung. 
 
II. Beschlussvorschlag 
 

Der Antrag wird als erledigt erklärt. 
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